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Leistungsbezeichnung I Geflügelpest

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Nordrhein-Westfalen

Freigabestatus Katalog fachlich freigegeben (gold)

Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (gold)

Begriffe im Kontext Vogelgrippe, Verendete Vögel, H7, Aviäre Influenza,
H5N8, Geflügel, H5, Geflügelhalter, Geflügelpest

Leistungstyp Leistungsobjekt

Leistungsgruppierung Tierhaltung und Tierschutz (110)

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Statistische Auswertungen (2090100), Statistische
Erhebungen und Meldepflichten (2090200), Klima,
Natur und Arten (1170100)
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Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am 30.11.2016

Fachlich freigegen durch Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/geflpestschv/
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tier
gesundheit/Tierseuchen/Vogelgrippe/Eil_VO_Biosicherh
eit.pdf?__blob=publicationFile

Teaser

Volltext Zuständigkeit für Meldung toter Vögel

Adressat für die Meldung toter und erkrankter Vögel
(Wildvögel und Hausgeflügel) sind die jeweils
zuständigen Veterinärämter. Das Auffinden eines toten
Vogels in Feld und Wald gehört zu den normalen
Vorgängen des Lebens, erst wenn mehrere Vögel an
einem Fundort verendet sind, ist eine Information an
das Veterinäramt sinnvoll.

Verhalten bei Verdacht auf Vogelgrippe (bei Tier und
Mensch)

Die zuständigen Veterinärämter sind bei Verdacht auf
Vogelgrippe bei Wildvögeln und Hausgeflügel
umgehend zu unterrichten.

Die verendeten Tiere sollten nie ohne Handschuh oder
eine über die Hand gestülpte Plastiktüte angefasst
werden.

Hunden und Katzen ist der Zugang zu erkrankten und
toten Vögeln zu verwehren. Erkrankungsfälle sind bei
ihnen bisher nicht bekannt, aber sie können zur
Verbreitung des Krankheitserregers beitragen.

Die Infektion hat bei den freilebenden Wasservögeln
an der Ostseeküste und am Bodensee begonnen.
Vermutlich ist das Virus mit den Zugvögeln zu uns
gekommen und hat dann die heimischen Vögel
infiziert. Vögel, die die Krankheit überleben, entwickeln
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Antikörper und sind dann ungefährlich.

Gefahr für Tiere (Hausgeflügel)

Die Verantwortung für Hausgeflügel trägt deren Halter,
er muss bei Verdacht auf eine Seuche das
Veterinäramt informieren Für ihn gelten die
Bestimmungen der Geflügelpest-Verordnung.

Gefahr für Hausgeflügel besteht immer dann, wenn
direkte (Wildvögel fressen mit) oder indirekte Kontakte
durch Übertragung vor allem von Kot und Federn
zwischen Wild- und Hausgeflügel entsteht.

Alle Hausgeflügelarten außer Tauben sind gefährdet,
sich mit dem Virus H5N8 anzustecken. Bei den
Wildvögeln sind zunächst Enten und Gänse erkrankt,
aber inzwischen wird das Virus auch bei Möwen und
Greifvögeln gefunden, weil sie verendete Tiere
gefressen haben.

Erkrankungsfälle bei Säugetieren wurden bisher nicht
festgestellt.

Gefahr für Menschen

Erkrankungen des Menschen an dem aktuellen Virus
H5N8 wurden bisher nicht festgestellt und sind
weltweit noch nicht berichtet worden. Eine Gefährdung
des Menschen wird deshalb als gering angesehen.
Ungeachtet dessen sind alle Hygiene- und
Biosicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Vögeln,
Geflügel und Geflügelfleisch uneingeschränkt zu
beachten, da Geflügel auch andere Erreger tragen
kann.

Vorsorgemaßnahmen

Halter von Geflügel können ihre Tiere schützen, indem
sie den Kontakt zu Wildvögeln für sich selbst und ihre
Tiere vermeiden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat
ein Merkblatt herausgegeben, das Hinweise zu den
erforderlichen Hygienemaßnahmen enthält und das
jedem Geflügelhalter empfohlen wird.
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Für Geflügelhalter gelten die Bestimmungen der
Geflügelpest-Verordnung. Und die
Dringlichkeits-Verordnung des
Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) vom 18.
November 2016. Diese Verordnung richtet sich
ausdrücklich an Geflügelhalter mit weniger als 1.000
Tieren. Sie verlangt, dass die Geflügelställe gesichert
sind, damit Unbefugte nicht eintreten können und sie
verlangt, dass der Tierhalter Schutzkleidung trägt, die
nur für den Stall bestimmt ist.

Hunde und Katzen sollten zur Zeit nicht in
Geflügelställe gelassen werden.

Umgang mit Geflügelfleisch

Fleisch von erkrankten oder ansteckungsverdächtigen
Tieren kommt nicht in den Handel, sondern wird
unschädlich beseitigt.

Aber auch Geflügelfleisch von gesunden Tieren kann
mit bakteriellen oder viralen Krankheitserregern
kontaminiert sein. Deshalb sind bei der Verarbeitung
von Geflügelfleisch immer die bekannten
Hygienemaßnahmen zu beachten: Das Fleisch ist
insbesondere getrennt von anderen Lebensmitteln zu
verarbeiten und es muss vollständig durcherhitzt
werden. Gerätschaften (z. B. Teller, Messer,
Schneidbretter), die mit rohem Geflügelfleisch in
Kontakt gekommen sind, sind abzuwaschen und zu
trocknen bevor sie für andere Lebensmittel verwendet
werden.

Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) und
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) stellen auf ihren
Internetseiten ausführliche Informationen zur
Verfügung.

Eine Karte mit den Ausbrüchen der Geflügelpest wird
ständig aktuell eingestellt. Das Merkblatt für
Geflügelhalter ist dort ebenso zu finden wie eine
Risikoeinschätzung.

Erforderliche Unterlagen
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Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

https://www.bmel.de
https://www.fli.de

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext Derzeit erkranken am Wasser lebende Wildvögel und
Hausgeflügel an Geflügelpest („Vogelgrippe“, Aviäre
Influenza). Krankheitserreger ist das Influenza-Virus
H5N8. Es ist für Wildvögel und Hausgeflügel
hochansteckend und löst schwere
Krankheitssymptome aus. Wildenten sterben,
vereinzelt auch andere Wasservögel, Möwen und
Beutegreifer. Bei Säugetieren und beim Menschen
wurden bisher keine Krankheitsfälle beobachtet.

Ansprechpunkt Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Referat 221

Tel.: +49 (0) 3 0 / 1 85 29 - 0 Fax: +49 (3) 0 / 1 85 29 - 42
62

E-Mail: poststelle@bmel.bund.de

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Geflügelpest
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